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Teil 2

Der damals (1774) eingeführte „Fleißka-
talog“ hatte mit der Beurteilung des Lern- 
und Leistungsverhaltens nichts zu schaffen. 
In ihm war nur täglich zu vermerken, ob 
der Schüler im Unterricht anwesend war.

Im späten 18. Jahrhundert begannen die 
schriftlichen Nachweise von Schulleistun-
gen an Bedeutung zu gewinnen. Zeugnis-
se dienten nämlich nicht mehr nur zur 
Erlangung eines Stipendiums oder einer 
anderen unterstützenden Maßnahme, 
sondern wurden nunmehr öffentliche 
Bestätigungen eines damit verbunde-
nen Rechts. Im Primarbereich waren sie 
gleichsam die Türöffner zur Lateinschule. 
Außer der Beurteilung des Schulbesuchs 
(sehr fleißig, fleißig, unbeständig, selten) 
und des sittlichen Verhaltens (sehr gut, 
gut, mittelmäßig, schulordnungswidrig, 
übel) erhielt vor allem die des Fortgangs 
(sehr gut, gut, mittelmäßig, schwach) be-
sonderes Gewicht. Diese Koppelung der 
Zeugnisnoten mit Berechtigungen führte 
das Lernen in eine neue Richtung. Die 
Lernmotivation der Schülerschaft wurde 
immer weniger von den Lehrinhalten ab-
hängig, sondern immer stärker von den 
dabei erreichten Beurteilungen gesteuert.

Der nächste Reformschritt, der in der „Po-
litischen Verfassung der deutschen Schu-
len in den k. und auch k. k. deutschen 
Erbstaaten“1 von 1805 seinen Nieder-
schlag fand, verbrauchte bei den Anord-
nungen für das Prüfen zwar mehr Paragra-
fen, blieb jedoch dabei im alten Geleise.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wurde dem sensiblen Bereich der Leis-
tungsbeurteilung besonderes Augenmerk 
zugewendet. Die auf der Grundlage des 
„Reichsvolksschulgesetzes“ verlautbarte  
„Schul- und Unterrichtsordnung“2 von 1870  

stellte die Leistungsüberprüfungen der Schü
ler und Schülerinnen und regelmäßige  
Kontakte mit dem Elternhaus bereits in 
den Mittelpunkt. Es lag nunmehr an der 
Ortsschulbehörde, ob sie die wenig aussa-
gekräftigen öffentlichen Schlussprüfungen 
weiter veranstaltete. Diese konnten auch 
durch Schulfeierlichkeiten ersetzt werden, 
sie hatten jedenfalls auf die Schülerbeur-
teilung keinerlei Einfluss mehr. Hingegen 
hatten die Lehrkräfte viermal im Schul-
jahr den Eltern schriftlich mitzuteilen, wie 
sie das sittliche Verhalten und die Lern-
fortschritte der Kinder beurteilten. Diese 
„Schulnachrichten“ durften bei Übertritt 
in eine andere Schule als „Frequentations-
zeugnis“ genützt werden. Sonst waren an 
den Volksschulen nur Entlassungs- und Ab-
gangszeugnisse auszufertigen.

An den Bürgerschulen – Pflichtschulen, 
in die alle aufgenommen wurden, die 
ausreichende Kenntnisse über den Jah-
resstoff der 5. Klasse Volksschule nach-
weisen konnten – waren hingegen seit 
1873 Jahreszeugnisse, seit 1903 auch 
Halbjahreszeugnisse auszustellen. Die 
vorerst ungleichen Notenskalen an den 
allgemeinen Volksschulen und den Bür-
gerschulen wurden 1884 gleichgesetzt 
(Sittliches Betragen: vollkommen ent-
sprechend, entsprechend, minder ent-
sprechend, nicht entsprechend; Fortgang: 
sehr gut, gut, genügend, kaum genügend, 
ungenügend; Fleiß: ausdauernd, befriedi-
gend, ungleichmäßig, gering). Gegen die 
Klassifikation eines Schülers konnte keine 
Beschwerde erhoben werden.

Die unter dem starken Einfluss der Christ-
lichsozialen festgelegte definitive „Schul- 
und Unterrichtsordnung für allgemeine 
Volksschulen und für Bürgerschulen“3 
von 1905 berücksichtigte vor allem die 
Schullandschaft der Stadt: die Mehrklas-
sigkeit der Volksschulen und die zahlrei-
chen Bürgerschulen. So musste fortan in 
den Schulnachrichten vermerkt werden, 
ob das Kind zum Aufsteigen in die nächst-
höhere Klasse oder Abteilung reif sei. Die 
Entscheidung oblag der Lehrerkonferenz; 
ein oder zwei Nichtgenügend im Fortgang 
waren kein Hindernis, wenn dem Schüler 
(der Schülerin) die erforderliche geistige 
Reife zugesprochen werden konnte.4 Zu-

dem wurden für alle Beurteilungsbereiche 
jetzt fünf Notenstufen festgelegt. Deshalb 
wurde bei Betragen das „vollkommen 
entsprechend“ in „lobenswert“ und „be-
friedigend“ aufgespaltet, bei Fleiß als 
dritte Stufe „hinreichend“ eingefügt. Das 
„ungenügend“ im Fortgang wurde durch 
„nicht genügend“ ersetzt.

Die „Schul- und Unterrichtsordnung“ 
von 1905 war zwar bis 1974 in Geltung, 
blieb jedoch keineswegs unverändert. 
Eine Reihe von Paragrafen wurde sogar 
mehrmals mit neuen Inhalten versehen. 
Am stärksten wirkte sich das Umsichgrei-
fen der Reformpädagogik aus. „Fördern 
statt fordern“ wurde zur Devise, schritt-
weise Beseitigung von Hindernissen und 
Barrieren in der Schullaufbahn ein stän-
dig verfolgtes Ziel. Um etwa die Zahl der 
Prüfungen zu verringern, wurde 1919 die 
Vierteljahrsklassifikation aufgehoben. An 
der 1927 die Bürgerschule ersetzenden 
vierklassigen „Hauptschule“, der durch 
den Ersten Klassenzug eine gewisse Aus-
lesefunktion zugewiesen wurde, brauchte 
der Fremdsprachenunterricht erst in der 
zweiten Klasse einzusetzen. Der besseren 
Vergleichbarkeit wegen kam es auch zu 
einer Vereinheitlichung der Klassifikation. 
Die 1908 für die Mittelschulen festgelegte 
Vierstufigkeit der Noten und deren Be-
zeichnungen waren seit 1923 ebenfalls 
an den Pflichtschulen zu verwenden.

Allgemein bürgerte sich – ausgenommen 
während des autoritären „Ständestaates“ – 
eine mildere Notengebung ein,5 die nach 
Wegfall der Aufnahmsprüfung an höheren 
Schulen (1971) keinen Korrekturen mehr 
ausgesetzt war.

2.2 Sekundarschulen
Zur Verstaatlichung des höheren Schul-
wesens kam es, als sich die geistlichen 
Orden, die es personell und finanziell 
trugen, jahrzehntelang trotz wiederholter 
Aufforderung weigerten, die Leistungsbe-
urteilung zur Durchsetzung einer sozialen 
Selektion zu missbrauchen. Sie ignorier-
ten zunächst weitgehend die staatliche 
Anordnung, Knaben von armer Kondition, 
sie hätten dann Zeichen und Proben einer 
sonderbaren Kapazität oder besondere 
ingenia, nicht zum Studium zuzulassen.6 
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Historische Entwicklung schulischer Leistungsbewertung
Als Karl VI. 1735 die Abweisung armer, 
nicht mit einem besondern Talento be-
gabter Schüler ausdrücklich zur Pflicht 
machte,7 suchten sie nach Möglichkeiten, 
dies zu umgehen. Erst die Einsetzung ei-
nes Superintendenten durch Maria There-
sia (1752), der jährlich die Durchführung 
dieser Bestimmung an den Gymnasien 
genau überprüfen musste,8 brachte das 
gewünschte Ergebnis und veranlasste die 
Herrscherin, 1760 das höhere Schulwe-
sen unter die vollständige Kontrolle des 
Staates zu stellen. Schon 1764 regelte 
der Staat zum ersten Mal bis in alle Ein-
zelheiten Organisation und Lehrplan der 
sechsklassigen Gymnasien.9 Arme Schü-
ler fanden nur bei hoher Begabung und 
Leistungsfähigkeit darin einen Platz.

Die Aufhebung des Jesuitenordens im Jah-
re 1773 zwang den Staat mangels Lehr-
kräften zur Verkürzung der Ausbildungs-
dauer auf fünf Jahre und zur Hinnahme 
einiger Forderungen der die Jesuitenschu-
len übernehmenden Piaristen: Auch mit-
telmäßigen Köpfen sei eine Chance zu 
geben und bei den halbjährlichen öffent-
lichen Prüfungen dürfen weder Armuth, 
noch Reichthum, noch Adel, noch niedri-
ger Stand berücksichtigt werden.10

Unter Joseph II., der körperliche Strafen 
grundsätzlich verbot, wurde die Motivati-
on der Schüler auf Ehre ausgerichtet. Die 
Besten unter ihnen wurden öffentlich ge-
lobt, ihre Namen publiziert, sie erhielten 
Prämienmedaillen und Geschenke. Den 
versagenden Schülern wurde die Schande 
deutlich gemacht, sie mussten sich auf die 
schwarz gestrichene Schandbank setzen 
oder eigenhändig in das Buch der Schande 
ihre Minderleistung eintragen. Ein Melker 
Schüler bekannte: Weil ich in der Erlernung 
der Mathematik so beispillos liederlich bin, 
daß ich in sieben Lehrstunden nacheinan-
der jedesmahl ein einfaches Divisions-Ex-
empel zu machen nicht im Stande war, so 
schreibe ich zur bleibenden Schande mei-
nen Nahmen in dieses Buch.11 Wenn sich 
ein Schüler nach dem ersten oder zweiten 
Jahr als unfähig erwies, wurde er in die 
deutsche Schule zurückgeschickt. Das Auf-
steigen in die Oberstufe wurde ihm versagt, 
wenn er die lateinische Sprache nicht voll-
ständig beherrschte.

Die Anforderungen an die Schüler waren 
nicht gering, schon die Aufnahmsprüfung 
in ein Gymnasium stellte hohe Ansprü-
che. Der zumindest zehn Jahre alte Knabe 
hatte sie an einer Normal- oder deutschen 
Hauptschule abzulegen und wäre da-
bei wohl in der Regel ohne Vorbereitung 
durch einen Hauslehrer nicht erfolgreich 
gewesen. Ausreichende Kenntnisse wur-
den in folgenden Bereichen gefordert: Re-
ligion (Katechismus, Religionsgeschichte, 
Sittenlehre); Lesen (deutscher und latei-
nischer Druck, deutsche und lateinische 
Handschrift); Schreiben (deutsche Texte 
in Kurrent- und Kanzleischrift, lateinische 
Texte, Schreiben nach Diktat, Überprüfung 
der orthografischen Richtigkeit); Rechnen 
(Grundrechnungsarten, Regeldetri); deut-
sche und lateinische Sprachlehre (Deklina-
tion, Konjugation). Etwa 20 Noten wurden 
im Zeugnis darüber ausgewiesen.

Besonders streng verliefen die so genann-
ten „Finalprüfungen“ am Ende der letzten 
Klasse, damit die so grosse Menge der Stu-
denten, und die daraus für den Staat er-
wachsende übergrosse Anzahl halbgelehr-
ter unnützer Bürger vermindert werde.12

Entscheidend für das Aufsteigen in die 
nächste Klasse war die Fortschrittsnote. Es 
wurden nur drei Verdienstklassen unter-
schieden: Classis I für die besten, Classis 
II für die mittelmäßigen und Classis III für 
die untüchtigen Schüler. Die Gesamtno-
te stützte sich auf das sittliche Verhalten, 
Talent, Fleiß und Fortgang, die getrennt 
ausgewiesen wurden

Eigentlich wollte der Staat den Lehrern 
die Beurteilung durch die Beschränkung 
auf drei Stufen erleichtern. Doch diese, 
die am liebsten die Classis I verliehen, fä-
cherten die Note auf. Bald fügten sie ein 
eminenter (abgek. em.; vorzüglich) hinzu, 
wenn es sich um eine überragende Leis-
tung handelte, schließlich ein ad em. (ac-
cedens ad eminentiam), wenn es zu einer 
Annäherung an diese Vorzugsnote kam. 
Auf Vordruck ausgefüllte, unterzeichnete 
und mit einem Siegel versehene Zeug-
nisse (testimonia) wurden zunächst nur 
ausgestellt, wenn Schüler von der Schu-
le abgingen. Doch im 19. Jahrhundert 
erhielten schließlich alle am Ende eines 

Schuljahres „Studien-Zeugnisse“, die ihre 
Leistungen auswiesen.

Fortsetzung folgt im nächsten Heft.
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